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Entscheidungen des II. Zivilsenats

GmbH & Co. KG: Zur Mehrheitsklau-
sel im Gesellschaftsvertrag und der 
Bedeutung des Bestimmtheitsgrund-
satzes (HGB §§ 119, 161 Abs. 2)

a)  Die formelle Legitimation einer auf 
eine Mehrheitsklausel im Gesellschafts-
vertrag einer Personengesellschaft 
gestützten Mehrheitsentscheidung ist 
auch bei einem Beschluss, mit dem die 
nach dem Gesellschaftsvertrag vor-
gesehene Einwilligung der Gesellschaf-
terversammlung zur Abtretung eines 
Gesellschaftsanteils erklärt wird, bereits 
dann gegeben, wenn die Auslegung 

des Gesellschaftsvertrags nach allge-
meinen Auslegungsgrundsätzen ergibt, 
dass dieser Beschlussgegenstand einer 
Mehrheitsentscheidung unterworfen 
sein soll.

b)  Dem früheren Bestimmtheitsgrundsatz 
kommt für die formelle Legitimation 
einer Mehrheitsentscheidung keine 
Bedeutung mehr zu. Er ist bei der 
Auslegung auch nicht in Gestalt einer 
Auslegungsregel des Inhalts zu berück-
sichtigen, dass eine allgemeine Mehr-
heitsklausel restriktiv auszulegen ist 
oder sie jedenfalls dann, wenn sie 

außerhalb eines konkreten Anlasses 
vereinbart wurde, Beschlussgegen-
stände, die die Grundlagen der Gesell-
schaft betreffen oder ungewöhnliche 
Geschäfte beinhalten, regelmäßig 
nicht erfasst (Fortführung von BGH, 
Urteil vom 15. Januar 2007 – II ZR 
245/05, BGHZ 170, 283 – OTTO;  
Urteil vom 24. November 2008 –  
II ZR 116/08, BGHZ 179, 13 – Schutz-
gemeinschaftsvertrag II).

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 21. Oktober 2014 – II ZR 
84 / 13 

AG: Zur zeitlichen Begrenzung  
der Nachhaftung der herrschenden  
Gesellschaft

Der Anspruch der Gläubiger einer ab-
hängigen Gesellschaft auf eine Sicher-
heitsleistung für Verbindlichkeiten, die 

bis zur Bekanntmachung der Eintragung 
der Beendigung des Beherrschungs- oder 
Gewinnabführungsvertrags begründet, 
aber erst danach fällig werden, ist ent-
sprechend den Nachhaftungsregeln in 
§§ 26, 160 HGB und § 327 Abs. 4 AktG 
auf Ansprüche, die vor Ablauf von fünf 

Jahren nach der Bekanntmachung fällig 
werden, begrenzt.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 7. Oktober 2014 – II ZR 
361/13 
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